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Lawinenunfall Lungau 2010 
(nach Dalia Tanczos, Lawinensymposium Graz, 2015) 
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Unfalldaten 

 Ehepaar steigt über flachen Rücken auf 
 Entscheidet in den Nordosthang einzufahren 
 Mann fährt los – Frau noch im Gefahrenbereich – 

und löst Schneebrett aus 
 Frau wird verschüttet und nach 110 min tot 

geborgen 
 Todesursache nicht geklärt – Ersticken oder 

Polytrauma 
 Beide haben das VS Gerät nicht eingeschaltet 
 Lawinengefahrenstufe 3, auch die Tage davor 
 Windzeichen an Schneeoberfläche 
 Hangsteilheit 35° (nach oben bis 40°) 
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Urteil Gericht 

 Mann wurde wegen fahrlässiger Tötung 
verurteilt 

 Begründung: 
 Nichtbeachtung des Lawinenlageberichts 

und der Windzeichen 

 Hauptvorwurf: Losfahren, als seine Frau 
sich noch im Gefahrenbereich befand 

 Nicht eingeschaltetes VS-Gerät wurde nicht 
vorgeworfen, da kein ursächlicher 
Zusammenhang zur Todesursache 
hergestellt werden konnte 
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Rechtliche Verantwortung 

 Strafrecht 
 Strafgesetzbuch (STGB) - §6 Fahrlässigkeit 

 Zivilrecht 
 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 

 Verwaltungsrecht 
 Bundesgesetze 

 Forstgesetz, Abgabengesetze, 
Straßenverkehrsordnung 

 Landesgesetze 
 Bergführergesetze, Jagdgesetze, Naturschutzgesetze, 

Wegefreiheit 
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Sachverständige 

 Gerichtssachverständiger 
 Vom Gericht bestellt 
 Nur dem Gericht und keiner Partei 

verpflichtet 
 Dient als Beweismittel, wird von Gericht 

beurteilt 

 Privatsachverständiger 
 Von einer Streitpartei beauftragt ein 

Gutachten zu erstellen 
 Muss von Gericht (strafrechtlich) nicht 

berücksichtigt werden 
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Beurteilungsgrundlagen von 
Sachverständigen 

 Gesetze und Verordnungen 

 ABGB, Bergführergesetz, etc. 

 Verkehrsnormen und Lehrmeinungen 

 Ausbildungsrichtlinien, etc. 

 Maßfigur 

 Das Verhalten eines sorgfältig 
arbeitenden „Berufskollegen“ 
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Lehrmeinungen 
ev. Verkehrsnormen Skitouren 

 VS-Gerät, Schaufel, Sonde, EH-
Ausrüstung 

 VS-Kontrolle 

 Ausrüstungskontrolle vor Kursbeginn 

 Verwendung normgerechter 
Alpinausrüstung 

 Fangriemen oder Stopper beim 
Pistenskilauf 
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Sicher keine Verkehrsnormen 

 Lawinenairbag 

 GPS-Gerät 

 Anwendung einer Strategie (Stop or 
Go, 3x3, etc.) 

 Generelles Anseilen bei Skitouren auf 
Gletschern 
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Strafrecht 
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Ablauf eines Strafverfahrens 

 Unfall 
 Alpinpolizei 

 Pflicht zur Erhebung, Sicherung von 
Beweismaterial (Fotos, Videos, etc.), 
Unfallhergang, etc. 

 Bericht an die Staatsanwaltschaft 

 Staatsanwaltschaft  
 entscheidet, ob Verfahren eingeleitet wird 

 Verfahren 
 

 Freispruch oder Schuldspruch 
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Hauptverhandlung 

 Staatsanwalt muss Verschulden 
nachweisen 

 Zweifel werden zugunsten des 
Beschuldigten ausgelegt 

 Fahrlässige Körperverletzung oder 
Tötung 
 Freiheitsstrafe – bedingt 

 Geldstrafe – Tagesätze 
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Fahrlässigkeit 

 § 6. (1) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt 
außer acht lässt, zu der er nach den 
Umständen verpflichtet und nach seinen 
geistigen und körperlichen Verhältnissen 
befähigt ist und die ihm zuzumuten ist, … 
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Konsequenzen 

 Aufzeichnungen 
 Skizze, Beschreibung, Fotos, Zeugen 

(Namen, Adressen) 

 Rechtsbeistand – über alpinen Verein 
organisieren 

 Rechtsschutzversicherung (Verein?) 

 Ev. privates Sachverständigengutachten 
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Zivilrecht 
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Zivilverfahren 

 „Wo kein Kläger, da kein Richter“ 

 Unabhängig von Schuldspruch im  
Strafverfahren 

 Beweislastumkehr: Beklagter muss 
Unschuld beweisen 

 „Zweifel zugunsten des 
Beschuldigten“ gilt nicht 

 Mitverschulden der Geführten möglich 
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Sorgfaltsmaßstab 

 § 1299. Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu 
einem Gewerbe oder Handwerke öffentlich bekennet; 
oder wer ohne Noth freywillig ein Geschäft übernimmt, 
dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse, oder 
einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert, gibt dadurch 
zu erkennen, daß er sich den nothwendigen Fleiß und 
die erforderlichen, nicht gewöhnlichen, Kenntnisse 
zutraue; er muß daher den Mangel derselben 
vertreten. Hat aber derjenige, welcher ihm das 
Geschäft überließ, die Unerfahrenheit desselben 
gewußt; oder bey gewöhnlicher Aufmerksamkeit 
wissen können, so fällt zugleich dem Letzteren ein 
Versehen zur Last.  
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Führen aus Gefälligkeit 

 Leitsatz: Ein Bergsteiger, der andere aus 
Gefälligkeit führt und anleitet, haftet, 
wenn er den anderen für diese vorher 
nicht erkennbare Schwierigkeiten oder 
Gefahren verschweigt und er die ihm 
zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen 
nicht trifft. 
 
 Österreich. OGH. Urteil vom 30.10. 1998 

 Aktenzeichen: l Ob 293/98i  

 Haftung eines Bergführers aus Gefälligkeit 

 § 1299 ABGB 
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Schadenersatz 

 Schmerzensgeld 

 Unterhaltspflicht 

 Begräbniskosten 

 Verdienstentgang 

 Unversorgte Minderjährige 

 ... 
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Konsequenzen 

 Versicherungsschutz durch 
Haftpflichtversicherung 

 Bei Vereinsführungen besteht Haftpflicht- 
und Rechtsschutzversicherung 

 Für Führungen außerhalb der Vereine: 

 Private Haftpflichtversicherung 

 Ausreichende Versicherungssumme 
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Verwaltungsrecht 
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Wozu ist ein Instruktor befähigt 
und berechtigt 

 Befähigt: 

 Instruktor Skitouren 

 Skitouren außerhalb des vergletscherten 
Bereiches und 

 ohne die Verwendung von Seilsicherungen 

 Instruktor Skihochtouren 

 Ohne die obigen Einschränkungen 

 Berechtigt – Eingrenzung: 

 Kein entgeltliches Führen von Skitouren 

 Geregelt in den jeweiligen Bergführer – 
Landesgesetzen, www.ris.bka.gv.at 
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Freies Betretungsrecht 

 Öffentliche Straßen und Wege 

 Bergland ieS  

 Betretungsrecht mit gewissen 
Beschränkungsmöglichkeiten - 
Landesgesetze 

 Wald 

 Freies Betreten zu Erholungszwecken 
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Beschränkungen-Forstgesetz 

 Behördliches Betretungsverbot 

 Bannwald, Schädlingsschutz 

 Forstbetriebliche Einrichtungen 

 Waldarbeiten, Forstgärten, Lagerplätze, 
etc. 

 Jungwald 

 Betretungsverbot bis zu einer Höhe von 
3m 
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Kennzeichnung 

 Die Sperre ist vom Waldeigentümer 
zu kennzeichnen 

 Befristete Sperren 

 Waldarbeiten etc. 

 Dauernde Sperren 

 Sonderkulturen, Alpengärten, 
„Privatwaldflächen“ (Wohnhaus) 
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Beschränkungen-Jagdgesetz 

 Futterplätze und deren Umgebung 

 Zeitlich und örtlich begrenzt 

 Sind zu kennzeichnen, nach Ende ist 
die Kennzeichnung zu entfernen 

 Dauernde Jagdsperren sind 
verfassungswidrig 
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Sperrgebietsgesetz 

 Militärisches Sperrgebiet 

 Ist deutlich zu kennzeichnen 

 Wenn nur vorübergehend für 
Übungen benutzt Sperre nur für die 

Zeit der Übung 
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